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40/01 Verwaltungsverfahren

Norm

AVG §9;

ZustG §4;

ZustG §7;

Rechtssatz

Es kann dahinstehen, ob ein Krankenhaus, in dem sich der Adressat (Empfänger) einer behördlichen Sendung für

einen mehrtägigen Aufenthalt be9ndet, eine Unterkunft iSd § 4 ZustG und damit eine Abgabestelle darstellt, wenn das

betre:ende Schriftstück (hier: Bescheid) dem Empfänger tatsächlich zugekommen ist, sodaß ein allfälliger

Zustellmangel in Ansehung der Abgabenstelle iSd § 7 ZustG als erteilt anzusehen wäre. Der Umstand, daß sich der

Empfänger in Krankenhausp?ege be9ndet, macht ihn für sich allein noch nicht handlungsunfähig, weshalb insoweit

eine Heilung von Zustellmängeln nicht ausgeschlossen ist.

Schlagworte

Krankheit
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